
Bestimmte Personen im Unternehmen sind nicht geeignet, die Rolle des 
Datenschutzbeauftragten (DSB) zu übernehmen, hauptsächlich aufgrund potenzieller 
Interessenkonflikte. Diese Interessenkonflikte können entstehen, wenn die Person gleichzeitig 
andere Aufgaben oder Positionen innehat, die im Widerspruch zu den unabhängigen und 
überwachenden Pflichten eines Datenschutzbeauftragten stehen. Insbesondere sollten die 
folgenden Personen nicht als Datenschutzbeauftragter benannt werden: 
 
1. **Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder**: Personen, die in der Unternehmensleitung 
tätig sind, haben in der Regel Entscheidungsbefugnisse, die potenziell im Konflikt mit den 
Aufgaben eines DSB stehen können. 
 
2. **IT-Leiter**: Da die IT-Abteilung oft für die Umsetzung technischer Datenschutzmaßnahmen 
verantwortlich ist, könnte ein IT-Leiter als DSB einen Interessenkonflikt haben, wenn es darum 
geht, die eigenen Maßnahmen zu überwachen und zu bewerten. 
 
3. **Leiter der Personalabteilung**: Die Personalabteilung verarbeitet eine große Menge 
sensibler personenbezogener Daten. Daher könnte ein Leiter der Personalabteilung in einen 
Interessenkonflikt geraten, wenn es darum geht, die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu 
überwachen. 
 
4. **Marketing- und Vertriebsleiter**: Diese Abteilungen arbeiten häufig mit personenbezogenen 
Daten zu Marketing- und Verkaufszwecken, was ebenfalls zu Interessenkonflikten führen kann. 
 
Grundsätzlich sollte der Datenschutzbeauftragte in einer Position sein, die Unabhängigkeit und 
Neutralität gewährleistet. Er sollte direkt der höchsten Managementebene des Unternehmens 
unterstellt sein und keinen Weisungen bei der Ausübung seiner Aufgaben unterliegen. Das Ziel 
ist es, sicherzustellen, dass der Datenschutzbeauftragte seine Überwachungs- und 
Beratungsfunktionen ohne Einschränkungen und unbeeinflusst wahrnehmen kann. 


